
1 Einleitung

Unser Streifzug durch die deutsche Kriminalgeschichte beginnt am 21. Novem-
ber 1803, dem Tag der Hinrichtung des Johannes Bückler, genannt »Schinder-
hannes«, in Mainz und endet am 21. November 2005 mit der Verurteilung des
Mörders des prominenten Modezars Rudolf Moshammer. Dazwischen liegen
zwölf weitere Kriminalfälle, die in erster Linie nicht wegen ihrer Spektakularität,
sondern wegen der Zusammenhänge mit der allgemeinen Zeitgeschichte ausge-
wählt wurden. Im Fokus der Darstellung stehen die Fälle selbst, mit ihren tragi-
schen Geschichten, den Täter- und Opferbiografien, den polizeilichen Ermittlun-
gen und den Strafprozessen.

Mit der Epoche vor der Gründung der Bundesrepublik beginnt die kriminal-
historische Zeitreise. Der älteste Fall beinhaltet das kurze und wilde Leben des
»Räuberhauptmanns Schinderhannes«, gefolgt von der merkwürdigen, in ganz
Europa Aufsehen erregenden Geschichte des Findlings Kaspar Hauser. Ein Haupt-
lehrer namens Ernst August Wagner, der an einem Tag 14 Menschen umgebracht
hat, war der erste Amokläufer der jüngeren deutschen Geschichte. Viel berühm-
ter als er wurde der Massenmörder Fritz Haarmann, der von 1918–1924 mindes-
tens 24 junge Männer im Liebesrausch umgebracht hat. Als am 27. Februar 1933
der Reichstag brannte, begann die Nazi-Diktatur in Deutschland. Generationen
von Historikern sollen sich später mit der Frage beschäftigen, wer die Brandstif-
ter waren.

Die Epoche der frühen Bundesrepublik beginnt mit der Adenauer Ära. Großes
Aufsehen erregte 1957 die Ermordung der Prostituierten Rosemarie Nitribitt, die
in der »noblen Gesellschaft« verkehrte. Bis heute konnte ihr Mörder nicht ermit-
telt werden. Der Fall »Vera Brühne« mit seinem fragwürdigen Indizienprozess
und die dramatische Geschichte des Kindermörders Jürgen Bartsch beschäftigten
nachhaltig die Diskussionen in der jungen Republik.

Es folgen zwei ›typische‹ Fälle aus der »Deutschen Demokratischen Republik«
(DDR). Erwin Hagedorn, der »Jürgen Bartsch der DDR«, hatte drei Kinder getötet
und war dafür zum Tode verurteilt worden. Durch einen sog. »unerwarteten Nah-
schuss« mit einer Pistole in den Hinterkopf ist er am 15. September 1972 hin-
gerichtet worden. Das geschah, als in der Bundesrepublik die Todesstrafe längst
abgeschafft war. Im Fall »Kreuzworträtselmord« wurde die größte Schriftproben-
überprüfung aller Zeiten organisiert, ein weltweit einmaliger Vorgang. Die Aus-
wertung von über 550 000 Schriften führte schließlich zur Überführung des Mör-
ders, der am 2. November 1981 in Halle-Neustadt festgenommen wurde.

In der Bundesrepublik erregte danach der »Hammermörder« mit einer Serie
von Morden und Banküberfällen 1984 und 1985 im Südwesten der Republik die
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Gemüter, vor allem als sich herausstellte, dass dieser Polizeibeamter gewesen ist.
Dann trat einer der intelligentesten Straftäter der deutschen Kriminalgeschichte
auf den Plan: Es handelte sich um den Kaufhauserpresser Arno Funke, der unter
dem Pseudonym »Onkel Dagobert« mit der Polizei »Katz und Maus« spielte. Als
»Kannibale von Rotenburg« ist Armin Meiwes in die Kriminalgeschichte einge-
gangen, nachdem er 2001 einen 43-jährigen Mann mit dessen Einwilligung getö-
tet, geschlachtet und Teile der Leiche gegessen hatte. Der letzte dargestellte Fall
betrifft die Ermordung des Rudolph Moshammer, einer schillernden Persönlich-
keit der Modewelt, der auf der Suche nach einem Sexualpartner am Münchener
Hauptbahnhof auf seinen Mörder traf. Am 13. Januar 2005 erdrosselte dieser
sein Opfer in dessen eigener Wohnung mit einem Elektrokabel. Bereits zwei
Tage später wurde der Täter aufgrund eines DNA-Abgleichs ermittelt und der
Tat überführt.

Neben der zeitgeschichtlichen Dimension bietet die Darstellung auch einen
Querschnitt durch maßgebliche Kriminalitätsfelder, strafrechtliche Fragen und
kriminalistisch-kriminologische Gesichtspunkte. Dabei werden alle relevanten in-
terdisziplinären Aspekte berücksichtigt. Kriminalfälle sind naturgemäß in erster
Linie Strafrechtsfälle. Im Fokus des Interesses stehen deshalb strafrechtliche The-
men. So geht es in vielen Fällen um die Mordproblematik, einschließlich der
Fragen von »Lebenslanger Freiheitsstrafe« und »Besonderer Schwere der Schuld«.
Warum sind die einzelnen Mordmerkmale »restriktiv« auszulegen? Das ist bei-
spielsweise eine Vorgabe, die das Bundesverfassungsgericht im Jahre 1977 ge-
macht hat. Wie lange dauert eigentlich die lebenslängliche Freiheitsstrafe? Und
welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die neuerdings in zahlreichen
strafrechtlichen Urteilen festgeschriebene »besonders schwere Schuld«? Dazu ge-
hören aber auch Themen wie Schuldprinzip, Bestimmtheitsgrundsatz, Sexual-
strafrecht oder »Organisierte Kriminalität«. In strafprozessualer Hinsicht werden
Fragen zu Themen wie »in dubio pro reo«, »verbotene Vernehmungsmethoden«
und »verdeckte Ermittlungen« behandelt. Aber auch Stichworte wie »Revision«
und »Wiederaufnahme« kommen vor. Der RAF-Komplex lenkt das Augenmerk
auf neue Begriffe wie »Rasterfahndung«, »Kontaktsperre« und »Kronzeugenrege-
lung«.

Die einzelnen Fälle umfassen ein breites Spektrum interdisziplinärer wissen-
schaftlicher Themen: Es beginnt im Falle des »Schinderhannes« mit der Frage
der »bandenmäßigen Begehung« oder der »Organisierten Kriminalität«, wie es
im aktuellen, kriminologischen Sprachgebrauch heißt. Es folgen Fälle zum »Se-
rienmord«, »Triebtäterschaft« über die Themen »Amoklauf« bis hin zu »Kanniba-
lismus«. So streift z. B. der Amoklauf »Wagner« brisante Themen wie die aus der
amerikanischen Kriminologie stammenden Begriffe »School-shooting«, »Homici-
de suicide« und »Suicide by cop«. Behandelt werden »politisch motivierte« Taten,
wie der »Reichstagsbrand-Fall«, dessen historische Bewertung bis heute umstrit-
ten ist. Nicht zuletzt werden auch rechtstheoretische und rechtsphilosophische
Fragen gestreift. So geht es in manchen Fällen etwa um die Frage, welchen
Zweck die staatliche Strafe eigentlich hat. Die Todesstrafe ist abgeschafft. Könnte
sie für bestimmte Delikte wieder eingeführt werden? Gibt es eine Abschreckungs-
wirkung der Strafe? Was bedeutet Generalprävention und Spezialprävention?
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Und schließlich kommen sie alle vor, die phänomenologischen Tätertypen: Die
Kindermörder (Jürgen Bartsch und Erwin Hagedorn), der Serienmörder (Fritz
Haarmann), der Amokläufer (Ernst August Wagner), der Raubmörder (»Ham-
mermörder« Norbert Poehlke), der Brandstifter (Reichstagsbrand) und selbst ein
Kannibale (Armin Meiwes) ist vertreten. Aber auch die politisch motivierten Tä-
ter sind dabei wie z. B. im Reichstagsbrandfall und selbst ein Kaufhauserpresser
(Arno Funke) wird besprochen. Zwei Fälle aus der ehemaligen DDR zeigen, dass
sie sich nur unter den Bedingungen einer Diktatur ereignen konnten: Hagedorn
war der letzte Todeskandidat, der in der DDR nach zivilem Recht hingerichtet
wurde. Auch der »Kreuzworträtselmord« mit der weltweit umfangreichsten
Schriftprobenerhebung aller Zeiten konnte so nur in einem totalitären System
stattfinden. Prominente Opfer (Moshammer) sind ebenso vertreten wie unbe-
kannte Opfer wie z. B. die Prostituierte Rosemarie Nitribitt oder wie manche Tä-
ter, die erst durch ihren Fall zur Bekanntheit kamen. Selbst ein Räuberhaupt-
mann (Schinderhannes) ist dabei, und auch ein Polizist, der zum Räuber und
Mörder wurde (Hammermörder).

In manchen älteren Fällen gibt es neue Erkenntnisse. So taten sich seit der
deutschen Wiedervereinigung neuen Blickrichtungen auf. Ganze Regale an ehe-
mals beschlagnahmten Aktenbeständen wurden nach der Wiedervereinigung frei
gegeben. Es ergaben sich neue Bewertungen etwa im Reichstagsbrandfall und in
den Fällen »Hagedorn« und »Kreuzworträtsel«. Aber auch im Fall »Rosemarie
Nitribitt« erfolgte die Aktenfreigabe sehr spät. Prompt stellte sich heraus, dass
ganze Aktenbände verschwunden sind. Und ausgerechnet solche, die Verneh-
mungsprotokolle prominenter Zeitgenossen betrafen. Zufall?

Und schließlich bleibt eine Menge weiterer Fragen zu beantworten: War
»Schinderhannes« wirklich der edle Räuber aus der Pfalz, der »Robin Hood des
Hunsrück«, der die Reichen bestahl und die Armen bedachte? Und der Findling
Kaspar Hauser, war er Betrüger oder Prinz? Wer hat denn nun den Reichstag an-
gezündet, wenn es die Nazis dann doch nicht waren? Was eigentlich macht heute
»Onkel Dagobert«, der Kaufhauserpresser Arno Funke? Hat der »Kannibale von
Rotenburg« noch immer Gelüste auf Menschenfleisch? Was ist aus dem Kreuz-
worträtselmörder geworden?

Andere Fragen werden aller Voraussicht nach für immer unbeantwortet blei-
ben. Zum Beispiel: Was hat eigentlich Fritz Haarmann mit dem Fleisch seiner
Opfer gemacht? Deren aufgefundenen Überreste waren nämlich fleischlos gewe-
sen. Hat er es selbst gegessen, oder zu Wurst verarbeitet und verkauft? So wird
man wohl auch den wahren Mörder der Rosemarie Nitribitt nicht mehr finden.
Wurden Johann Ferbach und Vera Brühne unschuldig verurteilt?

Natürlich ist die Kriminalgeschichte nur ein winziger Ausschnitt aus der allge-
meinen Geschichte. Und doch gewährt sie uns markante Einblicke in die gesell-
schaftliche Wirklichkeit verschiedener Epochen. Hinter den persönlichen Schick-
salen werden auch die sozialen, gesellschaftlichen Zusammenhänge deutlich.
»Die Geschichte wiederholt sich nicht«, lautet ein kategorischer Imperativ der
Geschichtsschreibung. Gewiss bestehen die einzelnen Kriminalfälle aus einmali-
gem, unwiederholbarem menschlichem Handeln. Aber neben jeder Individuali-
tät gibt es immer auch das Durchgehende und Konstante. Man nehme nur die
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deutlichen Parallelen zwischen dem Amoklauf des Ernst August Wagner und
dem des Tim K. in Winnenden, auch wenn fast 100 Jahre dazwischen liegen.
Oder die vergleichbaren Fälle der Kindermörder Jürgen Bartsch (Bundesrepu-
blik) und Erwin Hagedorn (DDR), die in gegensätzlichen politischen Systemen
gelebt haben.

Die Darstellung im vorliegenden Buch enthält einzelne Kriminalfälle aus ver-
schiedenen Epochen und bietet authentische Zeitgeschichte. Zudem erhält jeder
Fall auch einen Kommentar (Anmerkungen), der strafrechtliche, kriminalistisch-
kriminologische und sonstige interdisziplinäre Aspekte aufgreift und erläutert.
Im Einzelfall wird auch auf künstlerische Verarbeitungen in Literatur, Theater,
Musik, Film, Dokumentation und ähnlichem hingewiesen (Rezeption).

Am Ende des Streifzugs angekommen lässt sich wohl feststellen, dass die Kri-
minalgeschichte wie auch die allgemeine Geschichte nie abgeschlossen ist. Die
Kriminalität entwickelt sich immer proaktiv weiter, wie z. B. die Zunahme der
Straftaten im Internet zeigt. Strafverfolgung ist dagegen reaktiv veranlagt. Be-
kanntlich mahlen nicht nur die Mühlen der Justiz langsam, sondern auch die
der Gesetzgebung. Naturgemäß hinkt das Recht dem Unrecht hinterher. Aber
vielleicht vermag die Kriminalgeschichte nach der Devise »Aus der Geschichte
lernen« ja doch einen kleinen präventiven Beitrag zur Verbrechensvorbeugung
zu leisten.

Berücksichtigt wurden im Einzelfall die einschlägigen Quellen, wie Verneh-
mungsprotokolle in Bundes- und Landesarchiven, Tagebuchaufzeichnungen, Ge-
richtsentscheidungen, rechtsmedizinische Gutachten, literarische Bearbeitungen,
Sekundärliteratur sowie Presse- und TV-Dokumentationen.

1 Einleitung
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2 Johannes Bückler – der »Schinderhannes«
(um 1800)

2.1 Der 21. November 1803: Blutgericht in Mainz

»Die Wälle und benachbarten Anhöhen wimmelten von Neugierigen. Über die Hälfte
gehörten sie zum weichen, zärtlichen Geschlechte, von denen sogar ein großer Theil
die Metzeley von 20 Menschen ohne sonderliche Anfälle von Weichheit mit ansehen
konnte.«1

So berichtete die »Mainzer Zeitung« am Tag nach der Hinrichtung des berühmt-
berüchtigten Räuberhauptmanns »Schinderhannes«, der mit bürgerlichen Na-
men Johannes Bückler hieß. Mit ihm waren 19 seiner Mitverurteilten unter der
Guillotine gestorben. Zehntausende Neugierige strömten am 21. November
1803 zur öffentlichen Hinrichtungsstätte vor den Toren der Stadt Mainz, wo sich
heute der Stadtpark befindet. In fünf offenen Wagen wurden die 20 zum Tode
Verurteilten zum Richtplatz gefahren. In einem zeitgenössischen Bericht von Jo-
hann Gottlob Schulz hieß es:

»Es schlug 12 Uhr. […] Dann kamen die fünf Leiter Wagen mit den Verbrechern. Auf
dem ersten Wagen saßen fünfe, Schinderhannes in einem rothen Hemde oben an. Zur
Auszeichnung hatte man ihm eine weiße Kappe aufgesetzt. Mit rothen Hemden, dem
Zeichen des Mörders, waren überhaupt sieben bekleidet. Er war, wie die übrigen, mit
den Händen auf den Rücken an die Wagenleitern angebunden. […] Es war ein höchst
niederschlagender Anblick für den Menschen von Gefühl, diese zwanzig Schlachtopfer
der Gerechtigkeit dahin schleppen zu sehen. […] Schinderhannes wurde zuerst hinge-
richtet. Als er auf die Guillotine kam, betrachtete er einige Augenblicke das Beil, dann
sagte er mit ziemlicher Fassung: ›Ich sterbe willig, ich habe den Tod verdient; aber von
diesen‹, indem er auf die übrigen zeigte, ›sterben wenigstens zehen unschuldig.‹ Er ward
angebunden, unter das Beil geschoben, es fiel, und Schinderhannes war nicht mehr.«2

Die Exekution aller zwanzig Verurteilten dauerte nur etwas mehr als zwanzig
Minuten. Vorausgegangen war dem Ganzen einer der größten Schauprozesse der
deutschen Justizgeschichte. Knapp sechzehn Monate hatten sich die Ermittlun-
gen hingezogen, bis am 24. Oktober 1803 der Prozess gegen den 25-jährigen
Räuberhauptmann »Schinderhannes« und 67 Mitangeklagte begann und nach
vier Wochen endete. Etwa 400 Zeugen waren vernommen worden. Es ergingen
20 Todesurteile und immerhin 20 Angeklagte wurden freigesprochen. Drei An-
geklagte verstarben in der Haft, einer wurde nach Trier überstellt und das
Schicksal von drei anderen ist unbekannt. Von 21 Mitangeklagten erhielten sie-

1 Zit. nach Franke 1990, 17 (= Mainzer Zeitung vom 22. November 1803).
2 Zit. nach Franke 1990, 18 f. (Johann Gottlob Schulz).
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ben eine »Kerkerhaft in Ketten« von 24 Jahren, eine Strafe, die zur damaligen
Zeit kaum ein Häftling überlebte, sodass sie einem Todesurteil gleichkam. Neun
weitere Mitangeklagte wurden für zweiundzwanzig, vierzehn, zehn, acht oder
sechs Jahre »in die Ketten geschmiedet«. Drei »Räuberbräute«, darunter Juliane
Blasius, die letzte Geliebte des »Schinderhannes«, kamen für zwei Jahre und fünf
Monate ins Zuchthaus. Zwei andere wurden über die Rheingrenze abgeschoben.
Die meisten zeitgenössischen Berichterstatter bezeichneten die Mainzer Urteile
als »harte Strafen für grause Thaten«, wie sie auch das Gerichtsverfahren als
durchaus »fair« bewerteten.3

Abb. 1: Zeitgenössische Darstellung des Schinderhannes (links) und seiner Hinrichtung
(rechts) aus dem Jahre 1803.

2.2 Johannes Bückler

Johannes Bückler wurde im Herbst des Jahres 1779 in Mühlen (heute Miehlen)
im Taunus als zweiter Sohn von »Johann Bückler, dem Alten«, wie er in den spä-
teren Gerichtsakten genannt wurde, und der Bauerntochter Anna Maria Schmitt
geboren. Der »alte« Johann Bückler war zeitweilig als Scharfrichter- und Abde-
ckerknecht tätig, wodurch die Familie Bückler zur sozial untersten Schicht der
damaligen Zeit gehörte. Generationenlang waren die Bücklers Scharfrichter, Wa-
senmeister und Abdecker gewesen, die auch »Schinder« genannt wurden. So hat-

3 Vgl. Anhäuser 2003, 7.
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te der alte Bückler »krepiertes Vieh auf den Wasen zu holen und abzuhäuten.
Waren Pferde und Ochsen an einer Hauptseuche eingegangen, so durfte er für
das Abhäuten einen Gulden berechnen«.4 Als die Mutter des Schinderhannes
1784 des Diebstahls von Holz und Leinwand bezichtigt wurde, musste die Fami-
lie Bückler Hals über Kopf ihren Wohnort verlassen. In Miehlen, das damals von
einem absolutistischen Kleinfürsten streng regiert wurde, hatten Diebinnen mit
schwersten Strafen zu rechnen, wahrscheinlich sogar mit der Todesstrafe. So
»entwichen die Bücklerischen Eheleute heimlich«.5 Der ohnehin geringe Fami-
lienbesitz wurde zwangsversteigert, wobei ein jüdischer Kaufmann den Zuschlag
erhielt.6 Wie der Angeklagte Johannes Bückler später zu Protokoll gab, wollte
die Familie eigentlich nach Polen auswandern, doch verpflichtete sich sein Vater
dann unterwegs für sechs Jahre zum Militärdienst im kaiserlichen Regiment
Hildburghausen zu Olmütz in Mähren. Am 21. August 1787 desertierte der alte
Bückler und kehrte mit seiner Familie in seinen Geburtsort Merzweiler auf dem
Hunsrück zurück. Später wechselte die Familie – der junge Johannes hatte inzwi-
schen mindestens sieben Geschwister – wiederholt die Wohnorte, wie z. B. Hom-
merich, Kirchenbollenbach, Idar und Veitsroth, wo der Vater vorwiegend als
Feldschütz tätig war. In dieser Zeit ging Johannes zur Schule und lernte etwas
Lesen, Schreiben und Rechnen, Fertigkeiten, mit denen er sich später bei seinen
Kumpanen hervortat. Was die Dorfschulen damals vermitteln konnten, lässt sich
anhand der erhaltenen Unterschriften des »Schinderhannes« erahnen. Nur mit
Mühe konnte er nämlich seinen Namen »auf das Papier kritzeln«.7

Mit fünfzehneinhalb Jahren begann die kriminelle Karriere von Johannes
Bückler. In diesem Alter hatte er sein Elternhaus verlassen, wie er im Mainzer
Gerichtsverfahren zu Protokoll gab. Ein Gastwirt hatte ihm einen Louisdor an-
vertraut, um dafür Branntwein zu kaufen, für den er aber eine bessere Verwen-
dung hatte: Er vertrank das Geld im Wirtshaus mit einem Zechkumpan namens
Hannfried. Aus Angst vor Strafe kehrte er nicht nach Hause zurück und irrte ei-
nige Zeit durch die Gegend. Weil er kein Geld und nichts zu essen hatte, stahl
er ein Pferd und verkaufte es. Noch hatte er wohl Skrupel, seinen Lebensunter-
halt mit Diebstählen zu bestreiten und so trat er in die Dienste eines mit ihm
verwandten Wasenmeisters namens Nagel in Bärenbach und begann eine Lehre
als Abdecker (»Schinder«). Wahrscheinlich stammt aus dieser Zeit der Beiname
»Schinderhannes«, den sich Johannes Bückler nach seinen eigenen Angaben in
Mainz nicht selbst gegeben hatte, sondern nach seiner Vermutung »der Pöbel«
wegen seines Großvaters, der Schinder gewesen war.8 Weil er dann bei seinem
Lehrherren einige Viehhäute gestohlen hatte, wurde er öffentlich der Prügelstra-
fe unterzogen. Nach dieser Demütigung tauchte er unter und stand wohl kurze
Zeit als Soldat in österreichischen Diensten. Jedenfalls wurde ihm später nachge-
sagt, dass er manche Überfälle und Angriffe »in militärischer Manier« durchge-

4 Franke 1990, 25.
5 Franke 1990, 33.
6 Vgl. Scheibe 2006, 47 f.
7 Franke 1990, 34; Scheibe 2008, 75 f.
8 Vgl. Scheibe 2008, 78; Franke 1990, 27.
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führt habe. Im Jahre 1796 kehrte er zu seinem alten Lehrherren Nagel zurück
und ließ sich dort aber bald zu Hammeldiebstählen anstiften. Diese wurden
schnell aufgeklärt: Johannes Bückler wurde verhaftet, abgeführt und ins Gefäng-
nis von Kirn gesteckt. Aber, so gab er es später in Mainz an: »Ich entwischte aus
meinem Gefängnis in der ersten Nacht«.9 Es erfolgte der erste Steckbrief, ausge-
schrieben auf den aus dem Gefängnis entwichenen »Johannes Pückler«, datiert
auf den 14. Dezember 1796.

2.3 Die kriminelle Karriere des »Schinderhannes«

Mit der Unterschlagung eines einzigen Louisdors im Alter von fünfzehneinhalb
Jahren hatte Johannes Bückler die Weichen für seine kriminelle Karriere gestellt.
Nachdem er aus dem Gefängnis entwichen war, schloss er sich einem losen
Bund von Vagabunden, Dieben und Räubern an. Dazu gehörten unter anderen
seine späteren Kumpane Jakob Fink (der »Rote Fink«) und Peter Petri, der den
bekannten Beinamen »Schwarzer Peter« bekommen sollte. Schinderhannes
knüpfte Kontakte zu anderen Hunsrückbanden, wie z. B. einer Bande von Pferde-
dieben um Philipp Mosebach. Laut Mainzer Gerichtsakten sind allein im Jahre
1797 sechzehn schwere Straftaten wie Pferdediebstahl, Tuch- und Lederdiebstahl
nachgewiesen, die er bei nächtlichen Einbrüchen verübte. Dann entstand Ende
1797 der Verdacht, dass er an einem Mord beteiligt gewesen sei. Seine Anwesen-
heit bei der Tat gilt als nachgewiesen, ob er aber an der Tatausführung beteiligt
war, ist jedenfalls im Mainzer Urteil offengeblieben. Dabei lässt sich der »Rote
Fink« als sein Freund Jakob Fink identifizieren. Mordopfer war der »Plackenlos«,
der eigentlich Niklas Rauschenberger hieß und selbst ein wüster Räuber und kri-
mineller Geselle war. Dieser hatte die von Schinderhannes begehrte Anna Maria
Schäfer, die »Schöne Amie« bedrängt oder belästigt und war von vier Schinder-
hannes-Komplizen zu Tode geprügelt worden:

»Auf dem Baldenauer Hof trafen sie den ›Plackenlos‹, der von Seibert und Schinderhan-
nes sofort angegriffen wurde. Sie brachten ihm einen Messerstich bei und schlugen ihn
vollends mit Knüppeln tot. Auf dem Leichnam gingen sie mit Füßen und schleppten
ihn unter wildem Gelächter in der Küche herum.«10

Verurteilt wurde Schinderhannes wegen dieses Mordes jedoch vom Mainzer Tri-
bunal nicht.

Anfang des Jahres 1798 überfielen bewaffnete Räuber unter seiner Führung die
Ziegelhütte in Soonwald, deren Eigentümer Johann Schmitt so schwer misshan-
delt wurde, dass er zwei Jahre später an den Verletzungen verstarb. Schinderhan-
nes und der Schwarze Peter, die zur Festnahme ausgeschrieben waren, wurden in
der Weidener Mühle ergriffen, nach Saarbrücken geschafft und ins Gefängnis

9 Zit. nach Franke 1990, 35.
10 Zit. nach Anhäuser 2003, 16; vgl. auch Scheibe 2008, 82 ff.
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eingeliefert. Dort saß schon der Rote Fink und hatte bereits Vorkehrungen zur
Flucht getroffen. Noch in der Nacht sägten sie die Gitterstäbe durch und entka-
men in die Freiheit.

Schon ein halbes Jahr später wurde Schinderhannes in Zusammenhang mit ei-
nem weiteren Mord gebracht. Am 17. August 1789 zechte er mit Peter Petri in
der Thiergartenhütte in Seibersbach. Während Schinderhannes, der selten unmä-
ßig trank, nüchtern blieb, geriet der Schwarze Peter immer mehr in Feuer. So
zwang er vorbeiziehende jüdische Wandermusikanten, zum Tanz aufzuspielen
und steigerte sich nach und nach in einen Rausch hinein und führte einen wil-
den Tanz auf. In diesem Augenblick brachte der Zufall den unglückseligen Ju-
den Simon Seligmann, der ein Bündel auf dem Rücken trug und eine Kuh an
der Hand führte, in die Gaststätte. Petri hatte eine drei Jahre zurückreichende,
alte Rechnung mit dem Viehhändler Seligmann zu begleichen. Dieser band das
Tier fest, betrat die Wirtsstube, bat um einen Schluck Wasser, trank und ging
weiter seines Weges. Der Schwarze Peter forderte Schinderhannes auf, den Ange-
ber totzuschlagen, der für den Tod seiner »Gevatterin« (Taufpatin) verantwort-
lich sei. Bückler lehnte angeblich unwirsch ab:

»Es gehört demselben ein Bukkel voll Schläg. […] Gehe du hin und schlage ihn tod, ich
mag nicht.«

Darauf stürzte Petri aus dem Hause dem Seligmann hinterher. Schinderhannes
hatte seine Aussagen zu dem Vorfall auch vor den Mainzer Richtern aufrechter-
halten. Danach sei er seinem Kumpan gefolgt. Schon von weitem habe er ihn
brüllen gehört. Als er ihn zu Gesicht bekam, lag Seligmann hinter einem Ge-
büsch. Der Schwarze Peter stach ihm mit einem Messer in die Brust, traktierte
ihn mit Stockschlägen, packte den Sterbenden am Halstuch und schleifte ihn
hinter einen alten Stock. Wenn auch Schinderhannes den Mord weder ge-
wünscht noch begünstigt haben mag, so hatte er sich mit dem Delinquenten
dennoch die Habseligkeiten des Ermordeten geteilt. Noch im letzten Mainzer
Verhör rechtfertigte er sich dafür:

»Es ist bei den Leuten unseres Schlags ein angenommener Gebrauch, daß, nachdem
man Kamerad und in Gesellschaft miteinander ist, getheilt werden muß, was man steh-
len mag, auch wenn der andre nicht dazu beigetragen hat.«11

Schinderhannes wurde landesweit steckbrieflich gesucht, nachdem Peter Petri
bereits einen Monat nach der Tat verhaftet wurde. Im Februar 1799 wurde dann
auch Bückler gefasst, ins Gefängnis nach Kirn und anschließend in den Gefäng-
nisturm von Simmern (heute »Schinderhannesturm« genannt) gebracht. Dieser
galt zur damaligen Zeit als absolut ausbruchsicher. Nachts wurde der Häftling
sogar in Ketten gelegt. Dessen ungeachtet gelang dem Schinderhannes erneut die
Flucht mit Hilfe eines Mithäftlings und eines Gefängniswärters. Er sprang aus
dem Turmfenster, brach sich ein Bein und konnte trotzdem unbemerkt entkom-
men.

11 Franke 1990, 95; Anhäuser 2003, 20.

2.3 Die kriminelle Karriere des »Schinderhannes«
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Abb 2: Johannes Bückler, genannt »Schinderhannes«, Portrait von Karl Mathias Ernst,
1803.

Kaum gesundheitlich genesen wechselte Schinderhannes im September 1799 auf
die rechte Rheinseite, nachdem der Fahndungsdruck erhöht worden war. In der
Nähe von Darmstadt lernte er bald seinen später treuesten Weggefährten ken-
nen, den Christian Reinhardt, der als »Schwarzer Jonas« in die Kriminalgeschich-
te eingehen und am 21. November 1803 zusammen mit Schinderhannes unter
dem Mainzer Fallbeil sterben sollte.

2.4 Der »Räuberhauptmann Schinderhannes«

Anfang des Jahres 1800 war Schinderhannes an einem Überfall auf einen reichen
Bauern in Otzweiler beteiligt. Weil das Opfer getötet wurde, hatte Schinderhan-
nes zwei Räuberkomplizen zurechtgewiesen und einen sogar gezüchtigt. Von
den anderen kam kein Widerspruch und so zeigte sich zum ersten Mal ganz
deutlich, dass er als Anführer anerkannt war. Diese »Otzweiler Schreckensnacht«
ist in den Mainzer Gerichtsprotokollen belegt: Heinrich Philippi, der mit dem

2 Johannes Bückler – der »Schinderhannes« (um 1800)
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